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betroffen, sagt schlicht die Unwahrheit. Wer es schwarz
auf weiß nachlesen möchte, dem empfehle ich den Be-
richt zu den Maßnahmen nach dem Terrorismusbekämp-
fungsgesetz, der dazu detailliert Auskunft gibt und für
jeden als Bundestagsdrucksache 17/4277 zugänglich ist.

Wir haben im Vorfeld intensive Diskussionen darüber
geführt, wie der Gesetzentwurf ausgestaltet werden soll.
Die in der Sachverständigenanhörung in der vergange-
nen Woche gewonnenen Erkenntnisse haben wir eben-
falls diskutiert und zu einem nicht unerheblichen Teil be-
rücksichtigt. Gegenüber der ersten Lesung haben wir
den Gesetzentwurf noch einmal angepasst. Dabei geht es
insbesondere um die Erhebung von Vertragsdaten bei
Telediensten im Zusammenhang mit einem Terrorver-
dacht. Anders als bisher wird nun auch für diese Befug-
nis der Sicherheitsbehörden eine Mitteilungspflicht an
den Betroffenen eingeführt. Wir haben uns dabei von der
Überzeugung leiten lassen, dass Informationen, die in
Zusammenhang mit einem konkreten Terrorverdacht
von einem Nachrichtendienst erhoben werden, dem Be-
troffenen mitgeteilt werden sollen, sobald dies ohne Ge-
fährdung der Maßnahme möglich ist. Dies gilt mit der
vorliegenden Änderung des Terrorismusbekämpfungser-
gänzungsgesetz unabhängig vom Medium der gewonne-
nen Daten. Entscheidend ist aber, und das will ich noch
einmal betonen, dass wir die Datenerhebung bei den Te-
lediensten deshalb ausnahmsweise in diese Mitteilungs-
pflicht mit aufgenommen haben, weil sie aufgrund tat-
sächlicher Anhaltspunkte für einen Terrorverdacht durch
einen Nachrichtendienst erfolgt. In vergleichbaren Be-
stimmungen im Bereich der Gefahrenabwehr oder Straf-
verfolgung ist diese Mitteilung auch nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts nicht gefordert.
Es handelt sich hier also um einen besonderen Fall.

Wir stärken auch die Rolle der G-10-Kommission, die
als unabhängige Instanz diese Maßnahmen kontrolliert.
In der Begründung des Änderungsantrags haben wir des-
halb zum Ausdruck gebracht, dass es unser gemeinsa-
mes Ziel sein muss, die G-10-Kommission personell und
organisatorisch auch entsprechend auszustatten, damit
sie ihre Aufgaben erfüllen kann. Ich denke, wir sollten
uns angesichts der wachsenden Aufgabenvielfalt und des
Aufgabenspektrums der Kommission auch insgesamt
einmal Gedanken darüber machen, ob die Bezeichnung
G-10-Kommission noch zutreffend ist, handelt es sich
doch um eine Begrifflichkeit, die noch aus einer Zeit
stammt, in der Telekommunikation fast ausschließlich
mit dem Wählscheibentelefon stattfand und die Kom-
mission über Briefe und abgehörte Analogtelefonie zu
befinden hatte. Heute dagegen hat Kommunikation eine
ganz andere Dimension. Ich denke an Mobiltelefonie,
mobile Internetdienste auf dem Smartphone, E-Mails,
Voice over IP, verschlüsselte Telefonie, die Kommunika-
tion im Chat, in Foren usw. Diesem technischen Fort-
schritt, der ja auch die Ermittlungs- und Sicherheitsbe-
hörden immer wieder vor neue Herausforderungen stellt,
müssen wir aus meiner Sicht mittelfristig auch dadurch
Rechnung tragen, dass wir über Anpassungen des Auf-
gabenkatalogs der G-10-Kommission sprechen.

Es ist ein deutliches und gutes Zeichen, dass wir heute
ein Gesetz verabschieden, das nicht nur von den Regie-

rungsfraktionen mitgetragen wird, sondern auch die Zu-
stimmung der SPD findet, zeigt es doch, dass die Sicher-
heitsgesetzgebung in diesem Bereich über die letzten zehn
Jahre von allen Fraktionen, außer der Linken, wechsel-
weise mitgetragen wurde. Dass die SPD sich hier zu ih-
rer Verantwortung bekennt, begrüße ich ausdrücklich.
Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen.
Dass die Grünen zu diesem Schritt nicht in der Lage sind
und sich nur dann als Bürgerrechtspartei gerieren, wenn
sie in der Opposition sind, ist für mich Heldentum nach
Ladenschluss. Unter Rot-Grün haben die Grünen dem
TBG, also genau dem Gesetz zugestimmt, das die
Grundlage für den heute vorliegenden Gesetzentwurf ist.

Es ist unbestritten, dass wir in Deutschland seit Jahren
eine hohe abstrakte Bedrohung durch den Terrorismus
haben. Die Vergangenheit hat aber auch immer wieder
gezeigt, dass die abstrakte Bedrohung sehr schnell
konkret werden kann. Deshalb müssen wir unsere
Sicherheitsbehörden so aufstellen und ausstatten, dass
sie in der Lage sind, Sicherheit zu gewährleisten � sei es
in der Strafverfolgung, bei der Gefahrenabwehr oder im
Rahmen der nachrichtendienstlichen Arbeit im Vorfeld.
Genau dazu leisten wir mit dem vorliegenden Gesetz
einen wesentlichen Beitrag.

Frank Hofmann (Volkach) (SPD): Wir sprechen
heute über die Verlängerung von einem Bündel an Si-
cherheitsgesetzen, für das fast alle Fraktionen im Bun-
destag Verantwortung tragen. Die SPD hat es zusammen
mit den Grünen auf den Weg gebracht und mit der Union
verlängert. Nun ist Schwarz-Gelb zuständig.

Ich kann mich noch genau an die Wochen erinnern,
als wir im Deutschen Bundestag im Jahr 2001 erstmals
über die neuen Sicherheitsgesetze diskutiert haben. Wir
standen unter dem Eindruck eines der schlimmsten An-
schläge der neueren Geschichte. Wir standen in der
Pflicht, eine Antwort zu finden auf eine neue Form terro-
ristischer Bedrohung. Wir waren fest entschlossen und
tief getroffen. Es wäre naiv zu glauben, dass sich in die-
ser Zeit das so wichtige Gleichgewicht zwischen Sicher-
heit und Freiheit nicht verschoben hat. Einiges davon
kann man zu Recht kritisieren. Aber ich glaube, alles in
allem haben die beteiligten Fraktionen im deutschen
Bundestag Augenmaß gehalten.

Bei uns gab und gibt es keinen Patriot Act. Die flä-
chendeckende Videoüberwachung hat sich in Deutsch-
land � anders als in Großbritannien � nicht durchgesetzt.
Und das ist auch gut so.

Weil die Regierungskoalition diesen maßgeblich von
der SPD mitbestimmten Kurs fortsetzt und es keine Ver-
schiebung des Koordinatensystems von Freiheit und Si-
cherheit zulasten der Freiheit gibt, stimmen wir heute Ih-
rem Gesetzentwurf zu. In der Sachverständigenanhörung
des Innenausschusses hat sich gezeigt, dass die Instru-
mente in der Sicherheitspolitik verfassungsgemäß ausge-
legt und angewandt wurden.

Das heißt aber nicht, dass man sie alle auch weiter
fortsetzen muss. Vor zehn Jahren glaubten wir noch, dass
den Polizeibehörden der Eingriff in den Postverkehr
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wichtige Erkenntnisse bringen würde. Mittlerweile hat
sich gezeigt, dass sie überhaupt nicht benötigt wird. Im
Sinne einer effizienten Sicherheitspolitik ist es klug,
diese Grundrechtseingriffe in Zukunft nicht mehr zu er-
lauben. Der technische Fortschritt hat das Kommunika-
tionsverhalten komplett verändert. Dem müssen wir in
unseren Entscheidungen Rechnung tragen, sowohl in der
einen als auch in der anderen Richtung.

In der Innen- und Rechtspolitik stehen wir völlig
neuen Bedrohungen gegenüber. Gleichzeitig verändert
sich das tägliche Leben der Menschen so sehr, dass wir
mit den herkömmlichen Ermittlungsmethoden alleine
nicht mehr weiterkommen. Unsere Aufgabe ist es, einen
Kompromiss zu finden zwischen der Kriminalitätsbe-
kämpfung und dem Recht der Bürger an den eigenen Da-
ten. Hier ist kein Platz für Extremisten. Die Ausgewo-
genheit muss Maßgabe jedes innenpolitischen Handelns
sein. Das ist in der Koalition nicht der Fall. Es ist glei-
chermaßen unverantwortlich, wenn einerseits die FDP
die Vorratsdatenspeicherung blockiert und Teile der
Union die rechtswidrige Nutzung von Staatstrojanern öf-
fentlich verteidigen. Politik aus einem Guss sieht anders
aus. Ich bitte beide Seiten: Kommen Sie hier zur Ver-
nunft.

Zur Ausgewogenheit gehört aber auch die Transpa-
renz polizeilichen Handelns gegenüber der Politik, aber
auch gegenüber jedem Bürger. Wenn ein wichtiges
Grundrecht durch den Staat heimlich verletzt wird, muss
der betroffene Bürger davon erfahren � solche Dinge
dürfen nicht im Dunkeln bleiben. Hier gab und gibt es
immer noch Defizite im Allgemeinen. Bei diesem Ge-
setz ist aber zu begrüßen, dass die Koalition die Benach-
richtigungspflichten bürger- und grundrechtsfreundli-
cher gestaltet hat.

Auch die wichtige Evaluation der Sicherheitsgesetze
fasse ich unter den Punkt der Transparenz. Bedauerlich
ist es, dass diese nur gegenüber uns Abgeordneten und
nicht der gesamten Öffentlichkeit gilt. Wie Sie alle wis-
sen, sind die Unterlagen, die wir bekommen, �nur für
den Dienstgebrauch� bestimmt. Hier hätte ich vor allem
vom Kollegen Uhl etwas mehr Engagement erwartet.
�Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu be-
fürchten�, sagt er immer � eine Maxime, die sich staatli-
che Behörden zu eigen machen sollten. Der Bürger da-
gegen hat ein Recht auf Privatheit, nicht nur dem
Nachbarn, sondern gerade auch dem Staat gegenüber.

Meine Damen und Herren von der Koalition, auch
wenn Sie mit Ihrem Antrag im Prinzip die richtige Rich-
tung eingeschlagen haben: Einige Dinge gibt es dennoch
zu kritisieren.

Erstens. Die Evaluierung ist nicht im Sinne des Geset-
zes verlaufen. Sie ist nur für das Jahr 2009 gemacht wor-
den. Es ist aber eindeutig vorgeschrieben, dass der ge-
samte Auswertungszeitraum betrachtet werden muss.
Wissenschaftliche Sachverständige wurden nur für die
Überprüfung der Methoden, nicht der Inhalte eingesetzt.
Das entspricht in keiner Weise der Gesetzeslage. Dafür
ist der Innenminister massiv zu kritisieren. Ein Behör-
denleiter, der sich in solchem Maße einer von ihm erlas-

senen Verordnung widersetzen würde, wäre seinen Job
innerhalb weniger Tage los.

Zweitens. Sie haben die G-10-Kommission mit neuen
Aufgaben überfrachtet. Hier ist möglicherweise sogar
ein neues Gesetz notwendig. Das haben Sie vernachläs-
sigt. Hier muss nachgebessert werden.

Und Drittens. Sie verschenken mit der Gründung Ih-
rer Regierungskommission die Chance, einmal grund-
sätzlich über unsere Arbeit hier im Deutschen Bundestag
zu diskutieren.

Doch statt hierfür ein Gremium zu schaffen, das mit
Sachverstand auf die wichtigen innenpolitischen Fragen
unserer Gegenwart blickt, verlagern Sie lediglich Ihren
immerwährenden Streit in einen von der Öffentlichkeit
abgeschotteten Raum. Frau Leutheusser-
Schnarrenberger und Herr Friedrich schicken ihre Ge-
sandten, damit die weiter in ihrem Namen streiten dür-
fen.

Dabei täte uns allen hier ein unabhängiger und aus-
führlicher Blick auf unsere Arbeit gut. Der Fokus hat
sich komplett verschoben. Das merkt man allein an der
Wortwahl. In den 70er- und 80er-Jahren waren die
Schlagwörter in der Kriminalpolitik �Repression� und
�Prävention�. Es ging gleichermaßen um die Strafverfol-
gung und die Frage, wie man Kriminalität mit Gesell-
schaftspolitik verhindern und vorbeugen kann.

Diesen Dualismus würde ich mir heute auch wün-
schen. Aber Prävention und Prophylaxe als Überschrif-
ten auf der Suche nach gesellschaftlichen Ursachen von
Terrorismus sind out. Strafverfolgung und Gefahrenab-
wehr werden mit einem ausschließlich repressiven Cha-
rakter ausgefüllt.

Wir schauen zu stark auf die Sicherheit. Wie es Pro-
fessor Gusy einmal richtig formuliert hat, ist in Deutsch-
land eine neue Form der Gewaltenteilung entstanden:
Der Gesetzgeber kümmert sich um die Sicherheit, das
Bundesverfassungsgericht kümmert sich um die Frei-
heit. Das darf nicht zur Gewohnheit werden. Wir müssen
die Prävention in der Terrorismus- und Kriminalitätsbe-
kämpfung wieder stärker in den Vordergrund stellen.
Nicht alles geht mit Polizei- und Sicherheitspolitik, man-
ches geht nur über die Gesellschaftspolitik. Hier wün-
sche ich mir einen offenen Dialog, gerne auch in einer
Kommission.

Ergebnisse, die uns weiterbringen, erwarte ich von
der Regierungskommission nicht. Die Kommission ist
vor allem ein Alibi für Frau Leutheusser-
Schnarrenberger, nur ihr genehme Gesetze beschließen
zu müssen. Dazu reicht der Innenminister mit diesem
Gesetz unverständlicherweise die Hand.

Gisela Piltz (FDP): �Freiheit ist für die Gesellschaft
das, was die Gesundheit für den einzelnen ist. Ohne
Freiheit kann es kein Glück für die Gesellschaft geben.�
Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts sagte das der briti-
sche Philosoph, Aufklärer und Staatsmann St. John
Bolingbroke. Es ist immer noch aktuell.


